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AMTSBLATT 
BETZENSTEIN 

Ausgabe 
Dezember 2017 

01.12.2017 

Nr. 12 

Betzenstein, 01.12.2017      Nr. 12 

 

 

Wie in jedem Jahr findet der Weihnachtsmarkt 

am 1. Adventssonntag statt. Heuer ist dies 

Sonntag, der 03. Dezember 

 

Start mit Familiengottesdienst 

Um 13.30 Uhr lädt Pfarrer Böhm die Gemeinde 

vor Marktbeginn zu einem Familiengottesdienst 

ein, der unter anderem von den Kindern des 

Michaelis-Kindergarten gestaltet wird. Danach 

wird der Markt feierlich durch Bürgermeister 

Claus Meyer eröffnet. 

 

Christkind und Nikolaus 

Das Programm wird sich im wesentlichen nicht 

von dem der Vorjahre unterscheiden. Gegen 16.00 

Uhr spricht das Christkind den Prolog. Auch der 

Nikolaus wird wieder kleine Päckchen an die 

Kinder verteilen. 

 

Posaunenchor und Schulchor werden das 

Geschehen wieder musikalisch begleiten. 

Im Gemeindehaus wird traditionell Kaffee und 

Kuchen angeboten. Auch der Büchertisch und die 

selbstgemachte Confiserie der LKG ist dort wieder 

zu finden. 

WEIHNACHTSMARKT BETZENSTEIN AM 

SONNTAG, 03. DEZEMBER 

ST. MARTINS-UMZÜGE KITA 

MICHAELISKINDERGARTEN 

BETZENSTEIN UND KITA PLECH 
Im Maasenhaus wird wieder der Kindergarten 

Riegelstein 
präsent sein und viele selbstgestaltete kleine 
Kunstwerke 
verkaufen. Kaffee, Kakao, Küchle und Lebkuchen 
gibt es im Besucherraum. Der Erlös geht zu 100% an 
den Kindergarten. 
Der Michaeliskindergarten bietet neben allerlei 
Leckereien 
auch das beliebte Kerzentauchen wieder an. Die 
Konfirmanden locken mit frischen Waffeln und die 
Betzensteiner 
Brauer laden zur Bierverkostung. 
Für Aussteller gibt es noch die Möglichkeit, sich mit 
einem 
Stand zu präsentieren. Wenden Sie sich dazu an 
das Rathaus Betzenstein, Kontakt siehe unten. 
Weihnachtsmarkt Betzenstein – Kontakt: 

Werner Schmidt, Tel. 09244/985214 
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Nächste Stadtratssitzung 

 

Die nächste Stadtratssitzung findet am Dienstag, 19. Dezember 2017 im Verwaltungsgebäude Betzenstein 

statt. (Beginn der Sitzung steht noch nicht fest, den Beginn entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen). 

 

 

Aus der Stadtratssitzung vom 08.11.2017 

 

Bauvorhaben 

Der Stadtrat billigte folgende Bauvorhaben: 

 

Errichtung einer Feldscheune durch Herrn Günter Sperber in Weidensees 

Errichtung einer Maschinenhalle und einer Holzlege durch Frau Hedwig Wagner in Weidensees 

Neubau eines Bürogebäudes durch die Firma Kornburger in Weidensees (hier wird noch die Änderung 

des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Hüller Berg durchgeführt) 

 

Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung 
Die Stadt Betzenstein hat erstmalig im Jahr 1999 eine Straßenausbaubeitragssatzung erlassen. Der in der 

damaligen Mustersatzung vorgeschlagene Eigenanteil der Stadt wurde deutlich erhöht und auch so über 

die Jahre beibehalten. Das Landratsamt Bayreuth wies nun daraufhin, dass ein Abweichen von den Sätzen 

der aktuellen Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags um lediglich 10 bis 15 Prozentpunkte 

zulässig ist und dass dies auch nur unter bestimmten Umständen auf Grund der Verhältnisse vor Ort 

möglich ist. Die Stadt wird aufgefordert, aus Gründen der Rechtssicherheit und der Gleichbehandlung 

aller Kommunen im Landkreis, die Straßenausbaubeitragssatzung anzupassen und die festgesetzten 

gemeindlichen Eigenanteile so festzusetzen, dass diese max. um 15 Punkte von den in der Mustersatzung 

des bayerischen Gemeindetages empfohlenen Mindesteigenanteilen abweichen.  

 

Zusammenfassend muss wohl die Straßenausbaubeitragssatzung dahingehend geändert werden, dass der 

Gemeindeanteil der Mustersatzung des bayerischen Gemeindetages angepasst und dieser, so wie erlaubt, 

um 15 Punkte und nicht wie bisher 20 bis 30 Punkte erhöht wird. Eine Abweichung ist noch möglich, 

diese wird so auch nicht vom Landratsamt beanstandet. Es gibt einen Beschluss des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofes vom 04.02.2005, der für Anliegerstraßen die Höhe des Anliegeranteils auf 

mind. 60 % festlegt. Damit könnte die Gemeinde den Gemeindeanteil bei Anliegerstraßen von 20 Prozent 

nach der Mustersatzung nicht nur auf 35 Prozent, sondern auf 40 Prozent erhöhen. Für alle anderen 

Straßen gibt es leider keine höchstrichterlichen Urteile. 

 

Zu beachten ist, dass sich über die Jahre hinweg zwischen der Straßenausbaubeitragssatzung und dem 

aktuellen Muster des Bayerischen Gemeindetages einige Veränderungen beim Gemeindeanteil ergeben 

haben, die bislang nicht in der Satzung berücksichtigt wurden. Da mit einer Änderung des 

Gemeindeanteiles zwangsläufig eine Mehrbelastung der Grundstückseigentümer verbunden ist, konnte 

zumindest mit dem Landratsamt soweit Einigung erzielt werden, dass eine Satzungsänderung erst am 01. 

Juni 2018 in Kraft tritt. Damit ist sichergestellt, dass die erhöhten Anteile für die Grundstückseigentümer 

nur auf neue Maßnahmen Anwendung finden und alle begonnenen und bis 31.05.2018 technisch 
abgeschlossenen Maßnahmen noch nach der alten Aufteilung abgerechnet werden können. 

 

Der Stadtrat beschloss, die Straßenausbaubeitragssatzung zu ändern. In der Straßenausbaubeitragssatzung 

wird neu der Gemeindeanteil für Anliegerstraßen entsprechend dem Urteil des bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofes mit 40 % festgesetzt bzw. beibehalten. Der Stadtrat beschloss weiter, für alle 

anderen Straßenklassen den Gemeindeanteil auf 15 Prozentpunkte mehr als nach der Mustersatzung des 

Bayerischen Gemeindetages festzusetzen. Die Satzungsänderung tritt am 01. Juni 2018 in Kraft.  
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Auf Baumaßnahmen, die vor dem Inkrafttreten dieser Änderungssatzung tatsächlich (technische 

Herstellung) beendet worden sind, findet diese Änderungssatzung keine Anwendung (siehe hierzu auch 

gesonderte Bekanntmachung). 

 

Naturparkmaßnahmen 2018 
Der Arbeitstrupp des Naturparkvereins wird im kommenden Jahr für 1 Woche angefordert. Eingesetzt 

werden kann der Arbeitstrupp für die Geländer und/oder Treppen bei der Klauskirche, am Berghäusl, am 

Gerhardsfelsen und beim Schmidbergturm. 

 

Als Naturparkmaßnahme 2018 wird die Maßnahme zum Klettersteig Eibgrat mit geschätzten Kosten von 

7.000 € gemeldet. Die geplante Beschilderung soll um das Thema Rettungseinsätze ergänzt werden 

(Einzeichnung der fünf Rettungszonen auf Übersichtsplan und Aufstellung von Zonenhinweisschildern). 

 

 

Zertifizierte Wanderführer 

 

„Sie werden gebraucht!“ Mit diesen Worten gratulierte der Vorsitzende des Fränkische Schweiz-Vereins, 

Altlandrat Reinhardt Glauber, 16 Absolventen der Ausbildung zum zertifizierten Wanderführer des 

Deutschen Wanderverbandes. Mit dieser Ausbildung wurde auch das Zertifikat der Bayerischen 

Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege als „Botschafter der Natur – zertifizierter Natur- und 

Landschaftsführer Fränkische Schweiz“ und eines europäischen „Walk-Leaders“ verliehen. 

 

Angestoßen wurde die Ausbildung von der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Kulturerlebnis Fränkische 

Schweiz, die sich für diese Förderperiode die Aufwertung der Fränkischen Schweiz zur 

Qualitätswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil als Hauptprojekt zum Ziel gesetzt hat. 

Maßgebende Triebfeder ist der Geschäftsführer der LAG, Toni Eckert, der auch den burgenkundlichen 

Teil der Ausbildung selbst übernahm.  

 

Natürlich werden sich die zertifizierten Wanderführer unterschiedliche Schwerpunkte für ihre geführten 

Wanderungen setzen. Mit ihrem Können stehen sie nun sowohl ihren Ortsgruppen des FSV wie auch 

ansonsten Interessierten zur Verfügung. Als weitere Qualifizierung kündigte FSV-Vorsitzender Reinhardt 

Glauber für das nächste Jahr die Fortbildungsmöglichkeit zum Gesundheitswanderführer an. 
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Adventskalender Betzenstein/Plech 2017 

 

Nr. 1:  Metzgerei Burghardt, Betzenstein, Hauptstr. 7 

Nr. 2:  Dorfgemeinschaft Stierberg, Ortsmitte bei Fam. Arnold  

  (Adventshütte) 

Nr. 3:  Gasthaus Seitz, Bernheck, Nr. 17 

Nr. 4:  Kroder GmbH, Plech, Hauptstr. 25 

Nr. 5:  Fa. Elektro Dürler, Markus List, Plech, Neuhauser Str. 19 

Nr. 6:  Grundschule Betzenstein, Betzenstein, Schulstr. 3 

Nr. 7:  Metzgerei Wirth, Betzenstein, Hauptstr. 22 

Nr. 8:  Autohaus Vizethum, Betzenstein, Bayreuther Str. 22 

Nr. 9:  Blumengeschäft Otto, Betzenstein, Hauptstr. 26 

Nr. 10:  Gertraud Diettrich, Bernheck, Haus Nr. 2c 

Nr. 11:  Schreiner-Werkstatt-Schneider, Betzenstein, Am Schmidberg 16 

Nr. 12:  Bernhecker Milchtheke, Familie Kalb, Bernheck 15 

Nr. 13:  Michaelis Kindergarten Betzenstein, Höchstädter Str. 4 

Nr. 14:  Getränkeabholmarkt Steger, Ottenberg Nr. 12 

Nr. 15:  Bernd Leißner, Betzenstein, An der Klauskirche 8 

Nr. 16:  Damenstammtisch Ottenhof, Ortsmitte (Krippe) 

Nr. 17: Nr. 17:  Gewerbeverein Betzenstein-Plech, Marktplatz Betzenstein ehem. Raiffeisenbank 

Nr. 18:  Fietta, Betzenstein, Hauptstraße/Am Unteren Tor 

Nr. 19:  Keck Autoservice GmbH, Plech, Ottenhof 51 

Nr. 20:  EP:Kahla, Plech, Am Vogelwasser 4 

Nr. 21:  Bäckerei Kolb, Betzenstein, Hauptstr. 28 

Nr. 22:  Maasenhaus, Stadt Betzenstein, Hauptstr.44 

Nr. 23:  Emphatiekultur Ursel Näther, Betzenstein, Hauptstr.48 

Nr. 24:  Familie Heidenreich, Betzenstein, Eckenreuther Str. 18 

 

Vielen Dank an alle Teilnehmer! 

 

Achtung !!!  

Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 17.12.2017 um 18 Uhr 

nach dem Gottesdienst statt.  
 

Am Sonntag, den 17.12.2017, öffnet am Abend um 18.00 Uhr der Gewerbeverein als besondere 

Überraschung das Adventsfenster des BDS Betzenstein-Plech am Marktplatz in Betzenstein. Alle 24 

Teilnehmer, welche ein Adventsfenster gestalten, sind herzlich eingeladen zu einer Tasse Glühwein. Als 

kleines Dankeschön erhalten Sie die BDS-Weihnachtstasse. Laden Sie auch ihre Freude und Verwanden 

recht herzlich ein nach Betzenstein zu kommen. Es gibt Glühwein, Bier, Plätzchen, Bratwürste und 

weihnachtliche Musik. Auch die „Lebende Krippe“ wird wieder zu bestaunen sein.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eine schöne Adventszeit wünscht der Gewerbeverein 

Betzenstein/Plech 
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An alle Teilnehmer: 

 

Zunächst vielen Dank für Ihre Bereitschaft und für Ihr Mitmachen am Adventskalender in 

Betzenstein/Plech 2017. 

 

Unser großer Adventskalender ist fertig!  

 

Sie gestalten Ihr Adventsfenster nach Ihren eigenen Vorstellungen.   

 

Das Fenster sollte von der Straße gut zugänglich und sichtbar sein, damit es 

viele Leute bewundern und ansehen können. Jeden Tag leuchtet ein Fenster 

mehr auf.  

 

Bitte die Teilnehmerzettel mit auslegen, damit viele Leute die Fenster beurteilen können.  

 

Auf der Liste oben steht ihre Adventsfenster-Nummer. An diesem Tag soll das Fenster geöffnet werden 

und auf einem gut sichtbaren Zettel oder Band steht dann die Adventsfenster-Nummer. Im Fenster 

wird noch ein Adventsgedicht versteckt sein und ein Lageplan wo die nachfolgenden Fenster zu 

finden sind.  

  

Die Fenster bleiben bis zum 27. Dezember 2017 geöffnet und sollten von ca. 16.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr 

beleuchtet sein. Auch dieses Jahr werden die drei schönsten Fenster prämiert. Es locken tolle Gewinne. 

Vielen Dank allen Teilnehmern. 
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Am Sonntag, den 17. Dezember 2017 öffnet dann am Abend um 18.00 Uhr der Gewerbeverein als 

besondere Überraschung am Marktplatz in Betzenstein das Adventsfenster des BDS Betzenstein-Plech.  

Dabei werden Sie auf Weihnachten mit weihnachtlicher Musik eingestimmt.  

Es gibt Glühwein, Kinderglühwein, Bratwürstl und Lebkuchen. Auch die lebende Krippe wird wieder zu 

bestaunen sein. Alle Teilnehmer der Adventsfenster sind herzlich eingeladen zu einem Glas Glühwein.  

Es wäre toll, wenn alle kommen könnten und wir könnten ein gemeinsames Foto der Teilnehmer machen.  

 

Wir freuen uns auf viele Besucher! 

 

Ihr Gewerbeverein Betzenstein-Plech  

 

 

Anmeldung im Evang. Michaelis-Kindergarten Betzenstein 

 für neue Kindergarten – und Krippenkinder: 
 

 
Am Dienstag, 23.01.2018 können im Evang. Michaelis- Kindergarten in 

Betzenstein alle neuen Kinder für das Kindergartenjahr 2018/2019 

angemeldet werden.  

 

Bitte vereinbaren Sie für diesen Tag einen zeitlichen Termin 

bei Frau Lorenz - Tel. 09244/428. 

 

Anmeldungen, die bereits im Kindergarten vorliegen, müssen nicht wiederholt werden.  

  

Wir nehmen weiterhin Kinder unter 3 Jahren in unseren Krippen-/ Kleinkindgruppen auf. Besteht 

hier ein Bedarf für das restliche Kiga-jahr 2017/18, dann melden Sie sich bitte dringend im 

Kindergarten.  

 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in unserem Betrieb in Betzenstein 

- Mitarbeiter Qualitätsmanagement (m/w) in Vollzeit 

- Industriemechaniker im Bereich Werkzeugbau (m/w) in Vollzeit 

- Produktionshelfer (m/w) in Vollzeit 

- Reinigungskräfte (m/w) auf 450,00 € Basis 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an info@kampfer.de oder per Post an: 

Kampfer 

Spies 124 

91284 Betzenstein 

 

 

Grundstück in Spies 

 

Grundstück in Spies, Burgleite zu verkaufen. Bei Interesse bitte unter Elke Macher, Kärntner Str., 3 
91207 Lauf kontaktieren. 
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Evang.-luth. Pfarramt 

Betzenstein            

                                   

Höchstädter. Str. 4 

91282 Betzenstein 

Tel: 09244/226 

Fax: 09244/92429 

Die Kirchengemeinde Betzenstein sucht eine/n Nachfolger/in für  Gertraud Fietta, die in Zukunft 

gemeinsam mit Carmen Kreuzer den Mesnerdienst versieht. Die Anstellung umfasst 3,5 Std pro Woche.  

Interessenten können sich bei Pfr. Böhm oder Carmen Kreuzer im Pfarrbüro melden, um nähere 

Informationen über die Anforderungen der Stelle zu erhalten. Die Neubesetzung erfolgt am 01.01.2018. 

 
    
Der VdK Ortsverband Betzenstein teilt mit 

 

Die Vorstandschaft des VdK Ortsverbandes Betzenstein bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern 

für die zahlreichen Spenden der Haussammlung „Helft Wunden heilen“. 

 

gez. Ramming 

 

 

Erwachsenenbildungsprogramm für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth 

 

Das gesamte umfangreiche Bildungsprogramm für die Erwachsenenbildung finden Sie im Internet auf der 

Homepage des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth  unter der Adresse 

http://www.aelf-by.bayern.de/ : Bildungsprogramm 2017/2018. 

 

 

Altpapiersammlung des FC Betzenstein 

 

 

 

http://www.aelf-by.bayern.de/
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Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz e.V. 
Bayreuther Str. 1, 91282 Betzenstein 

Tel.: 09244/98 25 16 

 

 

Wir suchen ab sofort eine  

 

Reinigungskraft  

 

für die Geschäftsstelle in Betzenstein auf € 450,00-Basis, Zeitaufwand ca. 2 Stunden wöchentlich 

 

Bitte melden Sie sich bei Interesse mit einer Kurzbewerbung in der Geschäftsstelle. 

Mo, Mi, Fr 8 Uhr bis 13 Uhr, Do 13 – 16 Uhr 

 

 

„Kreativer Kindertanz“ in Betzenstein 

 

Am Di., 16.1. 2018  beginnen wieder zwei Kurse „Kreativer Kindertanz“ im ev. Gemeindehaus 

Betzenstein unter der Leitung von Adeline Gioia.  

 

Kurs 1 für die 3-4 Jährigen von 15-16 Uhr 

Kurs 2 für Kinder ab 5 Jahren von 16.15-17.15 Uhr 

 

Anmeldung bitte bei der ev. Familien-Bildungsstätte Villa Kunterbunt unter der Nummer 09241-99 27 

72  oder per Mail: villa.kunterbunt@pegnitz-evangelisch.de 

 

Rauchwarnmelder retten Leben! 
 

Nachrüstpflicht 

 
Die Nachrüstpflicht für Rauchwarnmelder auch in  

bestehenden Wohnungen endet zum 31.12.2017. Bei  

einigen Bürgern herrscht jedoch offensichtlich noch  

Unsicherheit oder es bestehen noch Unklarheiten.  

Die Freiwillige Feuerwehr lädt daher alle Bürger, welche 

noch Fragen zur Nachrüstung oder generell zu  

Rauchwarnmeldern haben zu einer Informationsveran- 

staltung ins Feuerwehrgerätehaus Betzenstein ein. 

 

Termin: 07.12.2017 um 19.30 Uhr 

 

 

Saison – Eröffnungsfahrt 

 

Saison – Eröffnungsfahrt am 06.01.2018 nach Sand am Main. Preis 47 Euro. Leistungen: Fahrt, 

Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen, Verlosung.  

 

Anmeldung bei H. Ramming Tel. 09244-7043. 

 

mailto:villa.kunterbunt@pegnitz-evangelisch.de
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Sie suchen noch ein schönes Weihnachtsgeschenk? 
     

...da habe ich was für Sie ! 

 
°       zehnminütiges Relaxen unter der      
 Infrarotlampe mit anschließender 
 Massage; durchwärmend und 
 entspannend 
°       wohltuende Aromamassage; 
 z. B. Honigöl (aus eigener          
  Herstellung) 
°      und viele weitere Geschenkideen! 
    

 ...neugierig? Gerne berate ich Sie über das passende Angebot 

 

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche Ihnen 

Frohe Feiertage und einen gesunden Start ins Jahr 2018! 

 
K-Vital    Katrina Weidinger, Heilpraktikerin, Physiotherapeutin 

  Osteopathie – Kinesiopathie – Physiotherapie 
Weidensees 111 – 91282 Betzenstein – 09244/ 98 23 159 

 

 

 

 

Tierbestandsmeldungen für die Kanalgebührenabrechnung 2017 

 

 

Bitte melden Sie Ihren Viehbestand für die Abrechnung der Kanalgebühren 2017 bis spätestens 

15.01.2018 bei Frau Otto, Tel. 09244/9852313, Fax 985215 oder E-Mail: marion.otto@vgem-

betzenstein.bayern.de 

 

Meldeformulare in der Verwaltung oder unter: www.betzenstein.de, Bürgerinfo A-Z, 

Formularcenter: Meldung Viehbestand. 

 

Für die Landwirte: 

Maßgebend ist der im Jahr 2017 durchschnittlich gehaltene Viehbestand. Die durchschnittliche 

Großvieheinheit ist über das Herkunftssicherungs- u. Informationssystem für Tier (www.hi-tier.de) im 

Bestandsregister zu ermitteln.  

 

Die Bestandsmeldungen sind für die Berechnung der Kanalgebühren notwendig, wenn ein Nachlass 

gewährt werden soll. Wir weisen darauf hin, dass nur termingerechte Meldungen berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 

mailto:marion.otto@vgem-betzenstein.bayern.de
mailto:marion.otto@vgem-betzenstein.bayern.de
http://www.betzenstein.de/
http://www.hi-tier.de/


11 

Volkshochschule Betzenstein e.V. 
  

Italienischer Kochabend 
  

Fr., 19.01.2018, 18:00 Uhr - 21:00 Uhr, Schulküche, mitzubringen: 

Behälter für Reste, mind. 8 TN / max. 12 TN, Gebühr: 12,00 EUR 

ab 10 TN + Lebensmittel, Leitung: Margitta Saller, Anmeldung 

bis 12.01.2018 
 

Ein Abend, an dem wir miteinander in die Mittelmeerküche eintauchen wollen. Das Menü besteht aus 4 

Gängen und beinhaltet Antipasti, Pasta, Secondo (Hauptgericht) und Dolce (Nachtisch). Gemeinsam 

werden wir die Gaumenfreuden verkosten. 

  

  

Voranzeige: 
  

Wegen der großen Nachfrage wird im Februar 2018 wieder ein Tanzkurs für Hochzeitspaare und 

Einsteiger angeboten. Näheres dazu im Programmheft für Frühjahr/Sommer 2018 

 

 

Stellenausschreibung 
 

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein ist ab sofort die unbefristete Vollzeitstelle 

 

eines / einer 

 

Klärwärters / in   
 

zu besetzen. Die Einstellung soll möglichst zum 01.04.2018 erfolgen. 

 

Der Einsatz erfolgt in allen Bereichen der kommunalen Abwasserbeseitigung, insbesondere in den 

Kläranlagen, Pumpwerken und Kanalleitungen.  

 

Es wird eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung mit praktischer Berufserfahrung 

vorausgesetzt. Zwei jeweils einwöchige Grundkurse für den Kläranlagenbetrieb sind zu besuchen. Der 

Besitz des Führerscheins der Klasse B oder BE ist zwingend erforderlich.  

 

Die Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein bietet eine sichere Beschäftigung und Bezahlung gemäß dem 

geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. 

 

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 

Bewerbungsunterlagen bis 08.12.2017 an die Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein, Nürnberger Straße 
5, 91282 Betzenstein. In der Bewerbung muss auch angegeben werden, ab wann die Stelle angetreten 

werden könnte. Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen 

kann.  

 

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Verwaltung 09244-985216 und 985217 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen zur Deckung des 

Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen 

und Parkplätzen vom 09.11.2017 

 

 

Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 5 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Betzenstein folgende Satzung: 

 

§ 1 

 

Die Satzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, 

Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen vom 16.11.2011 wird 

wie folgt geändert, § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

(2) Der Gemeindeanteil beträgt bei 

 

1. Maßnahmen an Ortsstraßen  

(§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4.1, Nr. 5 und Nr. 6)  

 

1.1 Anliegerstraßen   

a) Fahrbahn 40 v. H.  

b) Radwege 40 v. H.  

c) Gehwege 40 v. H.  

d) gemeinsame Geh- und Radwege 40 v. H.  

e) unselbständige Parkplätze 40 v. H.  

f)  Mehrzweckstreifen 40 v. H.  

g) Beleuchtung und Entwässerung 40 v. H.  

h) unselbständige Grünanlagen 40 v. H.  

1.2 Haupterschließungsstraßen   

a) Fahrbahn 65 v. H.  

b) Radwege 50 v. H.  

c) Gehwege 50 v. H.  

d) gemeinsame Geh- und Radwege 50 v. H.  

e) unselbständige Parkplätze 50 v. H.  

f) Mehrzweckstreifen  50 v. H.  

g) Beleuchtung und Entwässerung 50 v. H.  

h) unselbständige Grünanlagen 50 v. H.  

1.3 Hauptverkehrsstraßen   

a) Fahrbahn 85 v. H.  

b) Radwege 60 v. H.  

c) Gehwege 60 v. H.  

d) gemeinsame Geh- und Radwege 60 v. H.  

e) unselbständige Parkplätze 60 v. H.  

f)  Mehrzweckstreifen 60 v. H.  

g) Beleuchtung und Entwässerung 60 v. H. 

h) unselbständige Grünanlagen 60 v. H. 

  

2.  Maßnahmen an Ortsdurchfahrten   

2.1 Überbreiten der Fahrbahn 

(§ 4 Abs. 1 Nr. 2.1) 

85 v. H.  

2.2. Gehwege der Ortsdurchfahrt  60 v. H.  

 (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.2)  

2.3. Radwege der Ortsdurchfahrt  60 v. H.  

 (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.3)  

2.4 gemeinsame Geh- und Radwege der Ortsdurchfahrt  60 v. H.  

 (§ 4 Abs. 1 Nr. 2.4)  

2.5 unselbstständige Parkplätze  60 v. H.  
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(§ 4 Abs. 1 Nr. 4.1) 

2.6 unselbstständige Grünanlagen 60 v. H.  

 (§ 4 Abs. 1 Nr. 6)  

2.7 Beleuchtung und Entwässerung 

 

60. v. H.  

3.  Maßnahmen an beschränkt-öffentlichen Wegen  

3.1  selbstständige Gehwege  

(§ 4 Abs. 1 Nr. 3.1) 

45 v. H.  

3.2. selbstständige Radwege  

(§ 4 Abs. 1 Nr. 3.2) 

55 v. H.  

3.3. selbstständige gemeinsame Geh- und Radwege  

(§ 4 Abs. 1 Nr. 3.3) 

50 v. H.  

3.4  unselbstständige Grünanlagen  50 v. H.  

 (§ 4 Abs. 1 Nr. 6)  

3.5 Beleuchtung und Entwässerung  50 v. H.  

  

4. verkehrsberuhigte Bereiche   

 (§ 4 Abs. 1 Nr. 1.7)  

4.1 als Anliegerstraße   

 (§ 6 Abs. 3 Nr. 1)  

a)  Mischflächen  35 v. H. 

b)  für die übrigen Teileinrichtungen gelten die  

Regelungen in Nr. 1.1 entsprechend 

 

4.2  als Haupterschließungsstraße   

 (§ 6 Abs. 3 Nr. 2)  

a) Mischflächen 60 v. H. 

b) für die übrigen Teileinrichtungen gelten die  

 Regelungen in Nr. 1.2 entsprechend 

 

  

5. Fußgängerbereiche  55 v. H.  

 (§ 4 Abs. 1 Nr. 3.5)  

  

6.  unbefahrbare Wohnwege  35 v. H.  

 (§ 4 Abs. 1 Nr. 3.4)  

  

7. selbstständige Parkplätze  

(§ 4 Abs. 1 Nr. 4.2) 

65 v. H.  

 

 

 

§ 2 

 

Die Satzung tritt am 01. Juni 2018 in Kraft. Auf Baumaßnahmen, die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 

tatsächlich (technische Herstellung) beendet worden sind, findet sie keine Anwendung. 

 

Betzenstein, 09.11.2017 

Stadt Betzenstein 

 

 

 

 

 

 

 

Meyer 

1. Bürgermeister 
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… es früher einen 3. Weihnachtsfeiertag gab? 
 
Seit alters her wurde an drei Feiertagen Weihnachten gefeiert. 
Auf dem Mainzer Konzil 813 wurde festgelegt, dass an vier Tagen Weihnachten zu feiern ist. Der 
vierte Feiertag konnte sich jedoch von Anfang an nicht durchsetzen. Der 27. Dezember, der 
Johannes-Tag wurde aber das ganze Mittelalter hindurch als Feiertag gehandhabt. So komponierte 

noch 1685 Johann Sebastian Bach Kantaten für alle Weihnachtsfeiertage, auch den dritten, die der 
Thomanerchor dann an diesem Tag aufzuführen hatte. Im 18. Jahrhundert aber, als nach der 
Säkularisation der Einfluss der Kirche immer mehr schwand, begannen die absolutistischen 
Fürsten der deutschen Staaten und Kleinstaaten, diesen Feiertag zu streichen. Dies hatte wie so oft 
einen ganz einfachen praktischen Grund, die Untertanen sollten mehr arbeiten. Der nachfolgende 
Erlass aus dem heutigen Sachsen-Anhalt zeigt dies sehr schön auf: 
 

 
 
 
Mit Erlass werden im Herzogtum Anhalt-Bernburg die dritten Feiertage abgeschafft. Ähnlich 

dürften die Erlasse in unseren Gebieten ausgesehen haben. Aus: Gröning, Friedrich Wilhelm; 
Gesetzessammlung für das Herzogthum Anhalt-Bernburg, 1832 
 
Allerdings erfolgte die Abschaffung nicht überall gleichzeitig, und gerade hier bei uns im 
Fränkischen, mit vielen Kleinstaaten konnte es passieren, dass im eigenen Ort noch Feiertag, im 
Nachbarort aber nicht mehr war. 
 
Ein Holzfrevel in der Weihnachtsnacht  

So ergab es sich, dass an Weihnachten 1735 der Eichenstruther Bürger Friedrich Daut, genannt 
der Ref-Fritz, einen Holzfrevel in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember beging, und dabei 
ausnutzen wollte, dass in den Nachbarorten der dritte Feiertag noch ein gesetzlicher Feiertag war. 
Was war geschehen? 
 

Wussten Sie, dass ... 
 
Rubrik des historischen Arbeitskreises 
Betzenstein 
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Der Andreas Gröschel und Hans Seitz, beide in Kreppling wohnhaft, vereinbarten am 1. Feiertag 
beim Wirt in Plech, dass ihnen der Ref-Fritz zwei schöne Ahornbäume besorgt. Dieser begab sich 
daraufhin mit dem Gröschel über den Kälberanger, Hagen und den Spieser Kirchenweg zum 
Heberleinsboden und zeigte ihm zwei wunderschöne, bereits geschlagene 12-13 Schuh

2) 
lange, 

bereitgelegte Ahornbäume. Der Gröschel und der Seitz werden später vor dem Richter der 
Landalmosen Amts-Canzley der Stadt Nürnberg aussagen, dass sie geglaubt hätten, dass die 
Bäume dem Ref-Fritz gehört hätten und dass sie dieser von seinem Herrn, dem Wildensteiner 

bekommen hätte. Nun war zwar der Daut ein Wildensteiner Untertan, aber er hatte mitnichten 
auch nur eine Handbreit Wald.  
 
Am nächsten Abend begaben sich die drei mit einem Ochsenfuhrwerk über die Nürnberger Grenze 
in die Markgrafschaft Bayreuth, holten gegen Mitternacht die Bäume ab und transportierten diese 
über Eichenstruth nach Kreppling. Wie der Ref-Fritz später aussagte, dauerte das Aufladen „… 
kaum ein Vater unser lang!” Die drei schlugen noch die Schranke von Eichenstruth in Richtung 
Süden ein, „… über daß Stegerswießen Zaum und Schrancken aff die die Hayd zu.“ 
 

 

 

Die Waldung Heberleinsboden am westlichen Ende des Eibentals. 

 

Sie hatten sich bewusst die besagte Nacht herausgesucht, da im Bayreuthischen der dritte 
Weihnachtstag noch ein Feiertag war, bei ihnen im Nürnbergischen aber schon nicht mehr. Sie 
hofften deshalb im Eibental unbehelligt zu bleiben, da ja dort keiner früh in den Wald musste, 
währenddessen im Nürnbergischen ein Ochsenfuhrwerk in den Morgenstunden unauffällig sei.  
Dennoch fiel der Verdacht schnell auf die drei Männer. Während sich die beiden Krepplinger 
unwissend stellten, musste der Ref-Fritz ein stundenlanges Verhör beim markgräflichen 
Amtsrichter von Plech, Joh. Martin Klärich über sich ergehen lassen. Dabei stellte sich dann 
heraus, dass die beiden Mittäter wohl auch nicht so unwissend waren, denn schließlich war der 
Gröschel aus Eckenreuth gebürtig und hatte einen Stiefbruder in Hetzendorf. Er konnte sich also 
auch nicht mehr mit fehlender Ortskenntnis herausreden. Die Drei mussten die Bäume wieder 
herausgeben und wurden bestraft. Wie hoch diese Strafe letztendlich war, ist nicht bekannt, da der 
Frevel aber auf bayreuthischem Gebiet während des noch bestehenden dritten 

Weihnachtsfeiertages erfolgte, ließ der Plecher Richter den Ref-Fritz in die „Frohnveste“ bringen. 
Im August 1742 starb der Fritz 61-jährig im Kreise seiner Familie, ob er allerdings den dritten 
Weihnachtsfeiertag von da an immer brav zu Hause verbrachte, ist nicht überliefert. 

 

Markus Böse  

Quellen: 
1) Staatsarchiv Nürnberg, Rep 74a II, Nr.353 

2) knapp 4 Meter 
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